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Aus dem Vorwort.

Als Ersatz der seit längerer Zeit vergriffenen, von dem 
Wirklichen Geheimen OberregierungSrat Herrn Halley heraus
gegebenen Sammlung der „Gesetze und Verordnungen über 
Jagd- und Vogelschutz in Elsaß-Lothringen" (Straßburg 1890) 
soll der vorliegende Kommentar dienen. Er ist keine zweite 
Auflage des Halleyschen Buches, sondern eine in jeder Be
ziehung neue Bearbeitung der Materie. 

Dem Ministerium spreche ich auch an dieser Stelle meinen 
Dank aus, mir die Benutzung des Aktenmaterials gütigst 
gestattet zu haben.

Straßburg, Februar 1907.

Sruck.

Die Novelle zum Vogelschutzgesetz hat eine Neubearbeitung 
des zweiten Abschnittes dieses Kommentars notwendig gemacht.

». ®ej,m6rc 1909-

Sruck.
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I.
Zagd-Gesehgebung.

Bruck, Jagd- u. Vogelschu-gese-gebung in Els.-Lothr. 1





1. Ausübung des Iagdrechtes.

Einleikung.

Der Ausgangspunkt für die Entwickelung des modernen fran
zösischen und somit auch des reichsländischen Jagdrechtes ist der 
Beschluß, den die konstituierende Nationalversammlung in der 
Nacht vom 4. auf den 5. August 1789 gefaßt hat. „Le droit 
exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement 
aboli: tont proprietaire a le droit de dötruire et faire d6- 
truire, seulement sur ses possessions, tonte espece de gibier, 
sauf ä se conformer aux lois de police, qui pourront 6tre 
faites relativement ä la sürete publique“. Die hiernach vor- 
behaltenen jagdpolizeilichen Bestimmungen sind in dem Dekret 
vom 28.—30. April 1790 getroffen worden. Es verbietet vor 
allem dem Eigentümer während der geöffneten Jagd auf seinem 
noch nicht abgeernteten Grundstück zu jagen; jedoch darf er zu 
allen Zeiten in seinen Weihern und Teichen und in seinen Be
sitzungen, die durch Mauern, Häge oder wachsende Zäune von 
den Gütern anderer abgesondert sind, jagen oder jagen lasien. 
Ferner gestattet es den Eigentümern zu jeder Zeit, das Wild 
auf seinen nicht eingeschlossenen Aeckern zu vertilgen, wenn er 
sich der Netze oder anderen Werkzeuge bedient, welche den Früchten 
der Erde nicht schaden können, auch das rote Wildpret, das in 
seine Ernten laufen würde, mit Feuergewehren auszutreiben. 
Weiterhin enthalten das Dekret vom 19. Pluviose V und das 
Gesetz vom 10. Messidor V Vorschriften über die Vertilgung 
schädlicher Tiere, insbesondere der Wölfe, und ein Dekret vom 
28. Vendömiaire V verbietet die Jagd in den Staatswaldungen. 
An diesen gesetzlichen Bestimmungen ändert der Code civil nichts, 
da er die Regelung des Jagdrechtes besonderen Gesetzen vor
behält (Art. 715). Endlich bedroht das Dekret vom 4. Mai 1812 
denjenigen mit Strafe, welcher jagend betroffen wird und sich 
nicht mit einem Jaadwaffenscheine (permis de port d’armes de 
chasse) ausweisen kann.



Eine zusammenfassende Kodifikation dieser jagdpolizeilichen 
Bestimmungen ist das Gesetz vom 3. Mai 1844 (loi sur la Po
lice de la chasse, bull, des lois IXe serie, n° 11257), das noch 
in Kraft war, als Elsaß-Lothringen an Deutschland zurücksiel. 
Das Gesetz gestattet die Ausübung der Jagd nur während einer 
bestimmten Zeit und nur demjenigen, welcher sich im Besitz 
eines gültigen Jagdscheines befindet. Der Eigentümer oder Be
sitzer darf zu jeder Zeit ohne Jagdschein auf seinen Besitzungen 
jagen oder jagen lassen, wenn dieselben an eine Wohnung an
stoßen und mit einer fortlaufenden Einfriedigung umgeben sind, 
welche jede Verbindung mit den benachbarten Grundstücken hin
dert. Im übrigen enthält das Gesetz hauptsächlich nur noch 
polizeiliche Bestimmungen über die Erteilung des Jagdscheines. 

Der Hauptmangel des Gesetzes von 1844 besteht darin, daß 
die Befugnis zur Ausübung des Jagdrechtes nicht an eine be
stimmte Größe des Grundstücks oder des Jagdbezirks geknüpft 
ist. Denn die selbsttätige Ausübung des Eigentümers, sogar 
auf der kleinsten Fläche, erschwert eine pflegliche Behandlung 
der Jagd, reizt, weil die Kleinheit der Grundstücke zum uner
laubten Betreten benachbarter Grundstücke verlockt, zur Verletzung 
fremden Eigentums und führt dazu, daß sich mancher durch die 
Jagdleidenschaft von seinen Berufsgeschäften ableiten läßt.

Seit Beginn der Deutschen Verwaltung wurden vielfach 
Wünsche über die Reform der Jagdgesetzgebung laut. Der Landes
ausschuß befaßte sich zu wiederholten Malen mit der Umän
derung der einschlägigen Bestimmungen (Verhandlungen 1875 
S. 101; 1876 ©.66; 1877 S. 198—201; 1878 S. 151—154). 
Jedoch kam die Angelegenheit erst in Fluß, als in der VII. Session 
des Landesausschusses (1879—1880) die Mitglieder Zorn von 
Bulach und Genossen die Verpachtung der Gemeindejagden zum 
Gegenstand eines Antrages machten (Bd. II S. 155); übrigens 
der erste Initiativantrag, der gestellt worden ist. Nach ihm soll 
die Jagd bannweise für jede Gemeinde im Wege öffentlicher 
Versteigerung verpachtet werden, wenn die Eigentümer, in deren 
Händen die Mehrheit des Grundbesitzes des Bannes ruht, einen 
diesbezüglichen Beschluß fasien (Syndikatssystem). Der Pacht
erlös wird unter die beteiligten Eigentümer verteilt, sofern nicht 
ihre Mehrheit die Verwendung zur teilweisen Deckung der 
Grundsteuer oder zur Abführung an die Gemeindekasse beschließt. 
Eigentümer, welche einen Grundbesitz von mindestens 40 Hektar



besitzen, dürfen die Jagd selbständig ausüben unter der Be
dingung jedoch, daß wenn der übrige Teil des Gemeindebannes 
zugunsten der Gemeindekasse verpachtet wird, an sie ein ver
hältnismäßiger Beitrag gezahlt werden muß. Der Antrag wurde 
der IV. Kommission (für öffentliche Arbeiten, Handel, Gewerbe, 
Landwirtschaft,Forstwesen)überwiesen (Bd.II S.147). DieKom- 
mission arbeitete zwei neue Entwürfe aus (ebenda S. 571—575). 
Der Entwurf I baut sich auf dem Syndikaissystem auf; seine 
wichtigste Abweichung von dem Jnitiativgesetzentwurf ist die, 
daß die Abführung des Pachterlöses an die Gemeindekaffe nur 
auf Grund eines einstimmigen Beschlusses der Grundbesitzer er
folgen kann. Entwurf II beruht auf dem Prinzip, daß jedem 
Grundstückseigentümer das Jagdrecht auf seinem Grund und 
Boden zusteht, zur Ausübung aber nur derjenige berechtigt ist, 
welcher über einen Grundbesitz von mindestens 40 Hektar Größe 
verfügt oder durch in gehöriger Form registrierten Pachtvertrag 
das Recht zum Jagen auf einer zusammenhängenden Fläche von 
100 Hektar erworben hat.

Das Plenum des Landesausschuffes beriet sehr eingehend 
über die zwei Entwürfe (S. 557—580). Gegen den Entwurf I 
wurde hauptsächlich geltend gemacht, er enthalte einen Eingriff 
in die Rechte und Freiheiten des Eigentums, indem er dem 
Eigentümer die Nutzung des zum Eigentum gehörigen Jagd
rechtes entziehe und ihn zwinge, zu dulden, daß ohne seine Zu
stimmung Fremde sein Grundstück betreten können. Daß dieser 
Eingriff und Zwang nur dann eintrete, wenn eine Mehrheit 
es beschlossen habe, beseitige nicht die Bedenken, denn es sei mißlich, 
über Vermögensrechte durch Mehrheitsbeschlüsse zu entscheiden, 
durch Abstimmung „eine Servitut auf die Güter der Minorität" 
zu legen. Bermögensrechte müßten von der Beeinfluffung durch 
das allgemeine Wahlrecht freigehallen werden. Auch der Ent
wurf II wurde einer eingehenden Kritik unterzogen: wenn er 
auch einen Zwang zur Verpachtung nicht ausspreche und infolge
dessen vermeide, daß der Grundstückseigentümer das Betreten 
seines Grund und Bodens durch Fremde dulden müsse, so 
entziehe er doch den kleinen Grundbesitzern tatsächlich das Jagd
recht, ohne ihnen hierfür eine Entschädigung zu sichern. Dieselben 
würden, um eine Entschädigung zu erhalten, zur Verpachtung 
schreiten müssen; die Möglichkeit einer solchen würbe aber davon 
abhängen, daß auch ihre Nachbarn zur Verpachtung an den-



selben Jagdliebhaber geneigt wären und daß ein Jagdliebhaber 
sich fände, welcher einen Komplex von 100 Hektar an jener 
Stelle zusammenpachtet.

Nachdem ein während der Beratungen gestelltes Amendement 
der Mitglieder Roesch und Genossen: „Die Jagd auf dem Ge
biet der Privaten und der Gemeinde muß für jede Gemeinde 
öffentlich en bloc oder in Lose verpachtet werden. Der Pacht
zins fließt in die Gemeindekasse, um für den Bau und die 
Unterhaltung von Feldwegen oder für andere Arbeiten von 
allgemeinem landwirtschaftlrchem Jntereffe verwendet zu werden; 
ausgenommen bleiben Waldungen von mindestens 25 Hektar 
Größe (S. 578)" angenommen war (S. 581), wurde beschlossen, 
einen neuen Gesetzentwurf durch eine Spezialkommission aus
arbeiten zu laffen (S. 642—643). Die Kommission legte einen 
Entwurf vor (S. 793—797), der in Uebereinstimmung mit der 
Gesetzgebung in den meisten übrigen deutschen Staaten aner
kennt, daß jeder Grundstückseigentümer Träger des Jagdrechtes 
ist, die Ausübung dieses Rechtes aber nur bei einer gewissen 
Größe des Grundbesitzes gestattet. Alls allen übrigen Grund
stücken des Gemeindebannes muß die Jagd verpachtet werden. 
Den Pachterlös erhalten die beteiligten Grundbesitzer, sofern 
nicht eine Mehrheit, die auch zugleich mehr als die Hälfte der 
Grundfläche vertritt, beschließt, daß der Erlös der Gemeinde 
verbleiben soll. Der Entwurf wurde in drei Lesungen durchbe
raten, ohne daß das Plenum wesentliche Abänderungen vorge
nommen hätte (S. 760—764; 799—806; 809—817). Nachdem 
der Entwurf dem Staatsrate zur Begutachtung unterbreitet war 
und die Beratung im Staatsrate stattgefunden hatte, entschloß 
sich die Regierung einen neuen Entwurf aufzustellen, der dem 
LandesaussHusse in feiner VIII. Session (1880) zur Beschlußnahme 
vorgelegt wurde (Vorlage Nr. 7). Er stimmt in den Grundsätzen 
mit dem aus dem Landesausschuß hervorgegangenen Entwurf über
ein, enthält aber einige teils redaktionelle, teils sachliche Aende
rungen, sowie mehrere neue Bestimmungen. Der Entwurf ist vom 
Landesausschusse (VIII. Session 1880—1881 Bd. II S. 41—43; 
212—216; sKomm.Ber. S. 220, 221]; S. 251—258) und dem 
Bundesrate angenommen worden. Das Gesetz ist am 7. Februar 
1881 vollzogen und im Gesetzblatt S. 5 publiziert.

Die Angriffe gegen das Jagdgesetz sind seit seinem Erlaß noch 
nicht verstummt.



Im Jahre 1897 wurde ein Jnitiativgesetzentwurf eingebracht, 
nach dem das Jagdrecht durch die Gemeinde nur dann ausge- 
übt werden soll, wenn von mindestens 2/8 der beteiligten Ein
wohner, die auch mehr als 9/s der Grundstücke besitzen, nicht 
widersprochen wird. Der Entwurf fand nicht die Zustimmung des 
Landesausschusses (XXIV. Session Bd. IIS. 756f. 736f. 7 47f.).

Ebenso wurde während der XXXII. Session (1905) die Abän
derung des Jagdgesetzes angeregt, jedoch kein Beschluß gefaßt 
(Bd. II S. 515).

In der XXXIII. Session (1906) wiederholte ein Antrag Hauß 
und Genossen im wesentlichen den Antrag aus dem Jahre 1897. 
Ein Antrag Wetterle wollte das Jagdgesetz aufgehoben wissen.

Von dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Jagdrecht nicht be
rührt worden, denn Art. 69 seines Einführungsgesetzes hat die 
diesbezüglichen landesgesetzlichen Bestimmungen in Kraft belassen; 
mithin könnten sie auch jeder Zeit im Wege der Landesgesetz
gebung abgeändert werden. Nur die Vorschriften überden Ersatz 
des Wildschadens und die Bestimmung des § 958 Abs. 2, nach 
der Eigentum nicht erworben wird, wenn durch die Besitzergreifung 
das Aneignungsrecht eines Andern verletzt wird, sind reichs
rechtlich festgelegt.



Gesetz, betreffend die Ausübung des 
Jagdrechtes

vom 7. Februar 1881, Gesetzblatt S. 5.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König 
von Preußen usw. verordnen im Namen des Reichs, für Elsaß- 
Lothringen, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des 
Landesausschusses, was folgt:

§1.
Die Ausübung des einem jeden Grundeigentümer auf seinem 

Grund und Boden zustehenden Jagdrechts, sowie des Jagdrechts 
auf Gewässern ist den Bestimmungen dieses Gesetzes unterworfen. 

Dieselben finden keine Anwendung:
1. auf die Grundstücke der Reichsmilitär- und Reichseisen

bahnverwaltung, auf die Staatsforsten und auf diejenigen
Forsten, deren Eigentum dem Staate mit andern Eigen
tümern ungeteilt zusteht;

2. auf diejenigen Grundstücke, welche mit einer fortlaufenden 
Einfriedigung umgeben sind, die jede Verbindung mit 
den benachbarten Grundstücken hindert.

•) § 1E. Erläuterungen S. 10. L. A S. 41. Komm. Ber. S. 220. 
L. A. S. 212-213; 251 ff. 258.

*) Es bedeuten (ohne Zusatz) E — Entwurf eines Gesetzes bctr. die 
Ausübung des Jagdrechtes. Vorlage Nr. 7. Landesausfchuh 8. Session 
(1880/81). Erläuterungen = Erläuterungen zu dem Entwurf, ebenda. 
V. 91. — Landesausschich-Berhandlungen. 8. Session, Bd. II. Kon»». 
Ber. — Bericht der Speztalkommisston, ebenda S. 220 ff.
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I. Begriff des Jagdrechtes. Bem. i.
Das Jagdrecht ist ein selbständiges, absolutes Vermögensrecht, 

kraft dessen sein Träger bestimmte herrenlose Tiere in einem 
bestimmten Bezirk ausschließlich verfolgen und sich aneignen darf.

1. Das Jagdrecht ist ein selbständiges Recht gegenüber dem vcm. 2. 
Eigentum an dem Grundstück, auf dem es ausgeübt wird. Es 
gehört nicht zu der Fülle der Rechte, die in dem Eigentum liegen, 
sondern es ist ein Plus, ein Attribut des Eigentums (jus domini). 
Wäre das Jagdrecht ein Bestandteil der Eigentumsbefugnisse,
ein Ausfluß des Eigentums (jus dominii; droit inherent au 
droit de propriete), so wäre die Jagdbeute Eigentumsnutzung 
(Erzeugnis des Grundstücks), die nach den allgemeinen Grund
sätzen über den Erwerb von Erzeugnissen erworben werden würde. 
Tatsächlich ist aber die Jagdbeute Frucht der Aneignung.

Seitdem das Jagdrecht nicht mehr von dem Träger der Staats
gewalt oder dem Staate selbst in Anspruch genommen wird, ist 
es mit dem Recht an dem Grund und Boden verbunden. 
Dem Prinzip nach ist also der Grundstückseigentümer auch der 
Jagdberechtigte. Aus praktischen Gründen der verschiedensten 
Art ist jedoch dieser Grundsatz gerade in sein Gegenteil umgekehrt. 
Vgl. Bem. 4 zu vorliegendem Paragraphen.

2. Der Jagdberechtigte darf die Jagd nur innerhalb eines Bem. 3. 
bestimmten Bezirks ausüben. Der Jagdbezirk ist die ding-



liche Grundlage des Jagdrechtes. Jedes auch noch so kleine 
Grundstück bildet einen Jagdbezirk, jedoch steht dem Eigentümer 
gewöhnlich das Jagdausübungsrecht nicht zu. Nur dann, roemi 
sein Grundbesitz eine bestimmte Größe erreicht oder von bestimmter 
Beschaffenheit ist (§ 3 des Jagdgesetzes), ist er auch zur 
Jagdausübung befugt. Ferner bilden die Grundstücke, welche 
Abs. 2 § 1 aufführt, selbständige Jagdbezirke, denn ihre Eigen
tümer sind nicht nur de jure, sondern auch de facto zur Aus
übung der Jagd berechtigt. Abgesehen von diesen Kategorieen 
von Grundstücken ist kraft des in § 2 ausgesprochenen Grund
satzes nicht jedes Grundstück tatsächlich ein Jagdbezirk, sondern 
sämtliche Grundstücke eines Gemeindebannes bilden 
einen oder, sofern die Voraussetzungendes § 2 Abs. 3 gegeben 
sind, mehrere Jagdbezirke. Die Grenzen der politischen Ge
meinden sind die Grenzen der Jagdbezirke; ihre nähere Fest
legung hat in den Pachtverträgen zu erfolgen.

Bem. 4. 3. Träger des Jagdrechtes ist de jure nach jeder
Grundstückseigentümer. Ueberschaut man die ungeheuren Nach- 
teile, die die praktische Durchführung dieses Grundsatzes zur 
Folge haben müßte — zu erinnern ist nur an die Gefährdung 
des Publikums durch den Gebrauch von Schußwaffen, die Wrlderei, 
die Vernichtung des Wildbestandes — so muß mit Freuden be
grüßt werden, daß de facto Träger des Jagdrechtes derjenige 
ist, der durch Vermittelung der Gemeinde die Jagd auf dem 
Jagdbezirk pachtet. Nur die Eigentümer der Grundstücke, welche 
§ 1 Abs. 2 und § 3 aufzählt, können zugleich auch die Jagd 
ausüben; der überwiegenden Mehrzahl der Grundstückseigentümer 
ist die Ausübung des Jagdrechtes genommen.

Bem.5. 4. Das Jagdrecht ist ein absolutes Recht, kraft dessen
der Jagdberechtigte ausschließlich herrenlose Tiere verfolgen und 
sich aneignen darf. Absolut ist das Recht insofern, als es jedem 
Dritten gegenüber wirkt. Nur der Jagdberechtigte ist befähigt, 
Eigentum an den herrenlosen Tieren erwerben zu können (§ 958 
Abs. 2 BGB ). Kein anderer darf nicht nur nicht, sondern kann 
auch nicht Eigentum erwerben, und erst wenn das Wild in die 
Hände eines Gutgläubigen käme (§ 932 BGB.), würde der 
Mangel im Erwerbe geheilt. Der Jagdberechtigte erlangt das 
Eigentum an den Tieren durch Aneignung; bis zu diesem Augen
blick sind sie herrenlos, auch wenn sie sich bereits auf seinem 
Gebiet befinden. Sie sind also dem Aneignungsrecht jedes



Anderen entzogen, treten aber erst durch die Okkupation in das 
Eigentum des Berechtigten. Das Verhältnis zwischen Jagdrecht 
und Aneignung ist das des Vorrechtes zum Hauptrecht.

5. Nur bestimmte herrenlose Tiere können gejagt wer-Bem.6. 
den. Welche Tiere jagdbar sind, verordnet das Landesrecht; die 
Details sind in Bem. 6 zu § 1 des Jagdpolizeigesetzes zu vergleichen.

II. Das Jagdrecht genießt einen doppelten Schutz. Zunächst Bem. 7. 
zivilrechtlich: allgemein durch die Bestimmung des § 958
Abs. 2 BGB., nach der der Wilderer kein Eigentum an dem 
Wilde erwerben kann. Ist der Grundstückseigentümer zugleich 
zur Ausübung der Jagd berechtigt (§ 1 Abs. 2, § 3 Jagdgesetz), 
so kann er die Ansprüche aus dem Eigentum geltend machen 
(§§ 985ff. BGB.); ist der Jagdausübungsberechtigte Pächter, so 
stehen ihm als unmittelbaren Besitzer (§ 868 BGB.) die An
sprüche aus dem Besitz (§§ 858 ff. BGB.) zur Verfügung. Straf- 
rechtlicher Schutz ist dem Jagdrecht durch das Strafgesetzbuch 
(§§ 292—295; 361 Ziff. 9; 368 Ziff. 10, 11; Anlage 12 zum 
Jagdpolizeigesetz) und das Jagdpolizeigesetz gewährt.

III. Besondere Vorrechte genießt die Jagd nur auf steuer-Brm. 8. 
rechtlichem Gebiete. Sie ist einschließlich des Absatzes der selbst
gewonnenen Erzeugnisse im rohen Zustande oder nach einer Ver
arbeitung, die im Bereich der Jagd liegt, von der Gewerbesteuer
und der Wandergewerbesteuer befreit. § 4 Ziff. 1 Gewerbe
steuergesetz. § 2 Ziff. 1 Wandergewerbesteuergesetz.

IV. Der örtliche Geltungsbereich des Jagdgesetzes ist auf Bem. 9. 
das Gebiet von Elsaß-Lothringen beschränkt. Zweifel entstehen
nur im Anschluß an Art. 5 des zwischen Frankreich und Baden 
am 5. April 1840 abgeschlossenen Grenzvertrages (Bulletin des 
lois 1840 IXe Serie No. 8694). Er bestimmt, daß die Jagd
rechte auf den Wassern des Rheins, der Rheininseln 
u. dgl. von dem Domänenfiskus, von den Gemeinden, den öffent
lichen Anstalten oder Privatpersonen jeden Staates bis an die 
feste Grenze der Gemeindegemarkungen, ohne alle Rücksicht auf 
die Lage der Hoheitsgrenze, ausgeübt werden. Nach der Aus
legung, die der Vertrag in der Rechtsprechung (Z. Bd. 15, S. 23ff., 
Bd. 16 S. 193 ff.) und in einem Ministerial-Erlaß v. 7. Jan. 
1882 (S. Bd. 7 S. 34) gefunden hat, gilt in den Teilen elsaß- 
lothringischer Gemeindegemarkungen, die jenseits der Hoheits
grenze (Talweg des Rheins), also auf badischem Staatsgebiete, 
liegen, das elsaß-lothringische Jagdgesetz. Sie sind mithin u. a.



zur Verpachtung zu bringen. In jagdpolizeilicher Hinsicht unter
stehen sie der badischen Gesetzgebung. Umgekehrt gilt in den 
diesseits der Hoheitsarenze, also auf elsaß-lothringischem Staats
gebiete, gelegenen Teilen badischer Gemeindegemarkungen in 
materieller Hinsicht die badische Gesetzgebung, aber das elsaß- 
lothringische Jagdpolizeigesetz. Sie dürfen also beispielsweise nicht 
mitverpachtet werden, die Ausübung der Jagd ist grundsätzlich 
nur nach Lösung eines Jagdscheines zulässig. Vgl. Bem. 2 zu 
§ 1 des Jagdpolizeigesetzes.

scm. io. V. An dem früher erwähnten (Bem. 4) Prinzip, nach dem 
jeder Grundstückseigentümer auf seinem Grund und Boden und 
auf seinen Gewässern jagdberechtigt ist, hält das elsaß-lothringische 
Jagdgesetz fest. Der vorliegende Paragraph hat nur den Zweck, 
die Ausübung des Jagdrechtes auf allen Grundstücken, die nicht 
im Abs. 2 erwähnt sind, in bestimmter Weise (§ 2) zu regeln. 
Somit ergeben sich zwei große Gruppen von Jagdgebieten. Die 
erste Gruppe bilden die Grundstücke, auf denen die Jagd nur 
nach Maßgabe der Vorschriften des Jagdgesetzes ausgeübt wer
den kann. Sie soll als das „allgemeine Jagdgebiet" be
zeichnet werden. Zu der zweiten Gruppe der „besonderen Jagd
gebiete" gehören die Grundstücke, die in Abs. 2 des vorliegenden 
Paragraphen aufgeführt werden, und ferner diejenigen, welche 
gemäß der Bestimmung des § 3 zur selbständigen Jagdausübung 
berechtigen.

Sem. li. Nach der redaktionellen Fassung des Paragraphen könnte es 
den Anschein haben, als ob das ganze Jagdgesetz mit keiner 
seiner Bestimmungen auf die besonderen Jagdgebiete Anwendung 
finde. Diese Auslegung entbehrt jedoch jeder Berechtigung. Der 
Sinn des § 1 soll, wie die Entstehungsgeschichte des Gesetzes 
deutlich erkennen läßt, nur der sein, daß die Jagd auf den in 
Abs. 2 genannten Grundstücken nicht von der Gemeinde ver
pachtet wird. Ebenso wie die Eigentümer der Gebiete, die das 
Jagdrecht selbständig ausüben dürfen (§ 3 des Gesetzes), im 
übrigen den Vorschriften des Gesetzes unterstehen, so sind auch 
die Grundstücke, welche Abs. 2 § 1 aufzählt, nicht seinem ganzen 
Geltungsbereiche entzogen. Nur diejenigen Bestimmungen, welche 
die Ausübung des 'Jagdrechtes regeln, das ist freilich die 
überwiegende Mehrzahl aller von dem Jagdgesetz aufgestellten 
Rechtssätze, finden auf die gedachten Kategorieen von Grundstückn 
keine Anwendung, dagegen haben ihre Eigentümer die sonstigen



Rechte und Pflichten der Jagdberechtigten, insbesondere können 
sie das Jagdvorpachtsrecht (Bem. 4 zu § 7) für sich in An
spruch nehmen. Z. Bd. 27 S. 568.

Das allgemeine Jagdgebiet unterscheidet sich also von dem 
besonderen Jagdgebiet nur durch die Art und Weise der Aus
übung des Jagdrechtes: auf dem allgemeinen Jagdgebiet muß 
die Jagd durch die Gemeinde verpachtet werden, auf dem be
sonderen Jagdgebiet sind die Jagdberechtigten zur Ausübung 
der Jagd befugt. Ueber die Geltung der jagdpolizeilichen Vor
schriften für die besonderen Jagdgebiete vgl. Bem. 1 zu § 1 
des Jagdpolizeigesetzes.

VI. I. Jeder Grundeigentümer, ob physische oder juristische Bem. v>. 
Person, ist Träger des Jagdrechtes. Befindet sich das 
Grundstück im Miteigentum, so kann das Jagdrecht nur 
gemeinsam ausgeübt werden. Wem die Rechte des Grundeigen
tümers zustehen, der hat auch das Jagdrecht. So wird der Ni eß - 
braucher jagdberechtigt sein, sofern nicht eine entgegengesetzte 
Abmachung getroffen ist (§ 1030 Abs. 2 BGB.); der Pächter 
des Grundstücks ist jagdberechtigt, wenn der Pachtvertrag eine 
diesbezügliche Bestimmung enthält. Gehört das Grundstück 
zu dem eingebrachten Gut der Frau, so ist der Mann Träger 
des Jagdrechtes (§ 1363 BGB.); ist das Grundstück güter
gemeinschaftlich, so fließen die Erträgnisse des Jagdrechtes 
(der Pachterlös § 4 Abs. 2) in das Gesamtgut.

2. An schiff- und flößbaren Wasserläufen, an Schiff- Bem. 13. 
fahrtskanälen ist der Staat als ihr Eigentümer jagdbe
rechtigt; macht er gegebenenfalls von der Befugnis des § 3 
keinen Gebrauch, so ist die Jagd mitzuverpachten.

Unabhängig hiervon ist die Frage zu entscheiden, ob die Wasser
läufe von den Jagdberechtigten als Verkehrswege benützt werden 
dürfen, um ihre Jagdgebiete zu ereichen. BejahendZ. Bd. 16, S.24.

3. An den nicht schiff- und flößbaren Wasserläufen Bem. 14. 
sind die Ufereigentümer bis zu der Mitte des Wasserlaufes 
Träger des Jagdrechtes.

4. AnSeeenundTeichen sind die Eigentümer jagdberechtigt; Bem. 15. 
finden die Bestimmungen des § 3 keine Anwendung, so werden
sie mitverpachtet.

5. An öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen hat Bem. m. 
ihr Eigentümer (Staat, Bezirk, Gemeinde) das Jagdrecht. Die
einen verpachteten Jagdbezirk durchschneidenden oder berührenden


